
 

 

 

 

 

 
MARKTORDNUNG 

Flohmärkte 2024 auf der Galopprennbahn Scheibenholz 
 
 
 
§ 1 Teilnahmebedingungen 

 

1.1 An den durch die Scheibenholz GmbH & Co. KG veranstalteten Flohmärkten können sowohl Händler 

mit Gewerbeschein oder Reisegewerbe als auch Bürger ohne gewerbliche Legitimation teilnehmen. 

 

1.2 Der Verkauf erfolgt auf eigene Gefahr der jeweiligen Person. 

 

1.3 Ambulante Händler mit Angeboten für Imbiss, Getränke und sonstige Versorgung können nur mit 

gesondertem Vertrag am Markt teilnehmen. 

 

1.4 Alle nachfolgenden Festlegungen sind für alle am Markt teilnehmenden Personen bindend. Bei 

Nichtbefolgung kann durch den Veranstalter eine Teilnahme am Markt untersagt werden bzw. ein 

Platzverweis/Hausverbot ausgesprochen werden. 

 

1.5 Standflächen und Preise sind telefonisch unter (0341) 337 300 63, über event@scheibenholz.com 

oder das Händlerformular auf der Webseite www.scheibenholz.com zu erfragen. Die Standmiete ist im 

Vorfeld des Marktes nach Zahlungsaufforderung per E-Mail zu entrichten. Eine Erstattung bei 

kurzfristiger Standabmeldung ist nicht möglich. Die Zahlungsbestätigung ist am Markttag mitzuführen 

und vorzuzeigen (ausgedruckt oder digital). 

 

1.6 Die Bestellung einer Standfläche ist in laufenden Metern anzugeben. Bitte beachten Sie hierbei, 

dass mitgebrachte Pavillons und/oder PKW, die am Stand auf- bzw. abgestellt werden, in die Standtiefe 

mit einberechnet werden. Die maximale Aufbautiefe entspricht der angemeldeten Standbreite. 

Unabhängig von der bestellten Standbreite beträgt die maximale Tiefe, die aufgrund der besonderen 

Gegebenheiten auf dem Gelände bereitgestellt werden kann, 4 bis 6 Meter. 

 

1.7 Für die Nutzung von Strom auf dem Marktgelände wird eine Pauschalgebühr i. H. v. 5,00 € pro Tag 

fällig. Der Strombedarf muss dem Veranstalter im Vorfeld mitgeteilt werden. 

 

§ 2 Festlegungen zur Marktdurchführung 

 

2.1 Die Standplätze werden durch die Marktleitung bzw. deren bevollmächtigte Mitarbeiter 

zugewiesen. Ein Anspruch auf einen bestimmten Platz besteht nicht. 

 

2.2 Der Aufbau ist am Veranstaltungstag in der Zeit zwischen 6:30 Uhr und 9:00 Uhr möglich. Der 

Aufbau am Vortag ist ebenfalls nach Absprache möglich. Für die Märkte im April und Oktober ist 

aufgrund der Lichtverhältnisse der Aufbau erst ab 7 Uhr möglich. Außerhalb der genannten Zeiten 

ist das Befahren und Verlassen des Geländes bis Marktende aus sicherheitstechnischen Gründen 

untersagt! 

 

2.3 Die Marktzeiten sind an allen Tagen jeweils von 10 bis 17 Uhr. 
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2.4 Platzreservierungen sind gegen Vorkasse möglich. Die Standplätze werden zwischen dem 

Veranstalter und dem Händler abgestimmt und am Tag der Veranstaltung bereitgestellt. Jeweils ab 

9 Uhr entfällt für den Veranstalter die Reservierungspflicht. 

 

2.5 Alle Händler haben nach dem Erreichen Ihres Standplatzes sofort die Zufahrtswege für 

nachfolgende Fahrzeuge freizuhalten, dies gilt auch für den Marktabbau. Das Aufstellen von Tischen 

o.ä. sowie Warenpräsentation in den Lauf- & Rettungswegen ist untersagt. Ein Verlassen des 

Standplatzes vor Marktschluss ist nicht zulässig. Bei Zuwiderhandlungen gehen alle 

Verantwortlichkeiten für Schäden an Personen und Sachen zu Lasten des Verursachers. 

 

2.6 Bis spätestens 2 Stunden nach Marktschließung muss jeder Händler seinen Stand vollständig 

geräumt haben. Ein vorübergehender Verbleib von Fahrzeugen, Anhängern, Wohnwagen, 

Ausrüstungen o.ä. ist grundsätzlich nicht gestattet, kann aber im Vorfeld mit dem Veranstalter 

vereinbart werden. 

 

2.7 Ordnung und Sauberkeit sind von jedem Aussteller zu sichern, d.h., jeder Händler hat seinen 

Standplatz während des Marktes sauber zu halten und in einem ebenso sauberen Zustand zu 

verlassen. Ein Belassen von restlicher Ware und Müll ist verboten. Für den Kleinabfall stehen auf dem 

gesamten Gelände ausreichend Müllbehälter zur Verfügung. Händlern, die ihren Standplatz nicht 

ordnungsgemäß verlassen, kann eine weitere Teilnahme an den folgenden Märkten untersagt 

werden. 

 

2.8 Fremdwerbung - Die Verteilung von Werbematerialien aller Art durch Personen oder Firmen ohne 

Genehmigung ist grundsätzlich nicht gestattet, kann aber mit dem Veranstalter vereinbart werden 

(Preise auf Anfrage). Bei Verteilung ohne Genehmigung kann dem Verteiler Hausverbot erteilt 

werden. In jedem Fall aber wird eine Abmahngebühr in Höhe der Kosten für eine genehmigte 

Verteilung fällig. 

 

2.9 Handelsverbote – Untersagt ist das Anbieten von Waren, deren Handel aufgrund gesetzlicher 

Regelungen beschränkt oder untersagt ist. Dies gilt insbesondere für Rauschmittel, Tiere, 

pornographische Produkte und alle Gegenstände die unter das Waffengesetz vom 01.04.2003, 

Bundesgesetzblatt Teil I, Nr.73 fallen. Die Erläuterungen zur Sache sowie Begriffsbestimmungen sind 

Geschäftsbedingungen und liegen als Anlage der Marktordnung bei der Marktleitung zur 

Einsichtnahme aus. Weiterhin ist der Handel mit oder das Verbreiten von Propagandamitteln 

verfassungsfeindlicher Organisationen gem. § 86 StGb unzulässig. Für die Einhaltung von z.Zt. 

bestehenden gewerberechtlichen Regelungen im Warenverkehr ist jeder Händler selbst 

verantwortlich. 

 

§ 3 Verhalten auf dem Markt / Zuwiderhandlungen 

 

3.1 Die Bestimmungen dieser Marktordnung sind von allen teilnehmenden Händlern zu beachten. 

Zuwiderhandlungen werden durch den Veranstalter geahndet. 

 

3.2 Der Veranstalter ist berechtigt, 

a. Personen (Händler und Besucher), die erheblich, trotz Mahnung und wiederholt gegen 

Bestimmungen dieser Marktordnung verstoßen, von der Benutzung oder vom Besuch des Marktes 

auszuschließen. Personen, die die öffentliche Ordnung und Sicherheit stören, vom Marktgelände zu 

verweisen. Eine Erstattung der gezahlten Miete erfolgt in diesen Fällen nicht. 

b. zur Klärung von Sachverhalten ggf. die Polizei einzuschalten. Den Anordnungen des Marktmeisters 

und Veranstalters ist in jedem Falle Folge zu leisten. Ein Ausschluss von Marktteilnehmern wegen 

Verstößen gegen die Marktordnung kann mündlich oder schriftlich erfolgen und wird sofort oder zum 

nächsten Markttag wirksam. Der Ausschluss kann befristet erfolgen. Ausgesprochene Marktverbote 

werden im Wachbuch nachgewiesen. 

 



 

3.3 Hunde sind an der Leine zu führen! 

 

3.4 Das Fotografieren der Händler und deren Waren ohne Genehmigung ist untersagt. 

 

§ 4 Haftung 

Alle Marktteilnehmer haften für die bei der Benutzung des Marktes entstehenden Schäden, die von 

ihnen oder ihren Mitarbeitern verursacht werden. Jeder Teilnehmer und Besucher betritt die 

Marktfläche auf eigene Gefahr. Der Veranstalter haftet ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen 

Bestimmungen. Für Schäden und Unfälle im Veranstaltungsbereich wird grundsätzlich keine Haftung 

übernommen. Für Schäden haftet der Verursacher. Mit dem Befahren bzw. Betreten des 

Marktgeländes gilt diese Marktordnung als anerkannt. Sie ist während der Veranstaltungstage im 

Marktbüro einsehbar und erhältlich. 

 

§ 5 Allgemeines 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Marktordnung ganz oder teilweise unwirksam sein, so 

wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

Diese Marktordnung tritt mit dem Tag der Bekanntgabe in Kraft. 

 

 

 

Der Veranstalter 

Leipzig, Januar 2024 


